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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 19.09.2022 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-3624/22/21-030 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 28.09.2022 öffentlich Entscheidung 

 

Beratung über die Einführung wiederkehrender Beiträge 
 
Sachverhalt: 
 
Der Landesgesetzgeber hat mit Gesetz vom 05.05.2020 die Diskussion über die Abschaffung der (einmali-
gen) Straßenausbaubeiträge vorerst beendet und die grundsätzlich flächendeckende Einführung des wie-
derkehrenden Straßenausbaubeitrages (wkB) zum 01.01.2024 beschlossen.  
 
Die Ortsgemeinde Kopp verfügt bisher noch über keine Ausbaubeitragssatzung. Aufgrund der landesgesetz-
lichen Vorgabe soll nun auch in der Ortsgemeinde Kopp eine Ausbaubeitragssatzung beschlossen werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat erkennt die Notwendigkeit zur Aufstellung einer Ausbaubeitragssatzung für die Orts-
gmeinde Kopp an und beauftragt die Verwaltung, auf der Grundlage der Mustersatzung des Gemeinde- und 
Städtebundes Rheinland-Pfalz einen Satzungsentwurf für die Ortsgemeinde Kopp zu entwerfen, der in einer 
der nächsten Sitzungen des Ortsgemeinderates zur Beratung vorgelegt werden soll. 
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